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 Gemeinderat Protokoll  Cécile Banz 

 

 

 

 

Datum  23. März 2026 

Zeit  13:30 - 16:50 Uhr 

Ort  Gemeinderatszimmer 

Vorsitz  Markus Amhof  

Teilnehmende  Andreas Hürlimann, Esther Rüttimann, Andrea Keller-Cathry, Gregor Imholz, Cécile Banz   

Abwesend  Oliver Schürch 

Bemerkungen  ./. 

 

 Protokollauszug  

 

Beschluss 

Das Protokoll vom 9. März 2026 wird genehmigt. 

 

 

 

 
 

 
  

Titel 

  

Protokollgenehmigung Gemeinderat 2026 

 

Beschluss-Nr. 2026-30 

Akte 2025-794 / B2.03.02 

      

  Protokoll vom 9. März 2026 

Titel  RPK - Akteneinsicht Protokolle Gemeinderat Beschluss-Nr. 2026-31 

Akte 2025-221 / F3.06.03 

      

  Umfang Einsichtsrecht der Rechnungsprüfungskommission in  

Gemeinderatsbeschlüsse 

Beschluss 

Der Gemeinderat hält am bisherigen Vorgehen betreffend Akteneinsicht der Rech-

nungsprüfungskommission (RPK) fest. Der RPK wird Einsicht in diejenigen Ge-

meinderatsbeschlüsse gewährt, welche für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-

ben gemäss § 94 Gemeindegesetz erforderlich sind. Die Auswahl erfolgt durch die 

RPK mittels Kennzeichnung der entsprechenden Geschäfte. 

Die Gemeindeschreiberin wird beauftragt, der RPK die entsprechend bezeichneten 

Beschlüsse jährlich, nach Kennzeichnung durch die RPK, zur Verfügung zu stellen. 
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Beschluss 

Für die SIA-Phase 3 des Projekts «GSF - Gesamtsanierung Schulanlage Feldheim» 

wird die Projektorganisation gemäss Projekthandbuch GSF, Kapitel 4.1 (Projektorga-

nigramm) und Kapitel 4.2 (Projektfunktionendiagramm) genehmigt. Kapitel 4.3 (Rol-

lendefinition) wird zur Kenntnis genommen. 

Für die SIA-Phase 3 des Projekts GSF wird per sofort ein Projektausschuss (PA) 

eingesetzt. Die Zusammensetzung erfolgt nach Funktionen gemäss Projekthand-

buch GSF Kapitel 4.1 (Projektorganigramm).  

Gestützt auf § 87a Gemeindegesetz werden die projektspezifischen Aufgaben, 

Kompetenzen und Verantwortlichkeiten gemäss Projekthandbuch GSF Kapitel 4.2 

(Projektfunktionendiagramm), gemäss den Erwägungen per 23. März 2026 an den 

Ressortvorstand Bau und Umwelt delegiert. 

Entscheide des Ressortvorstandes können mit Verwaltungsbeschwerde gestützt 

auf § 40 Gesetz über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (Verwaltungsrechts-

pflegegesetz; VRG) vom 1. April 1976 beim Regierungsrat angefochten werden. 

Diesem Beschluss widersprechende Kompetenzdelegationen an den Ressortvor-

stand oder die Abteilung Bau und Umwelt werden per sofort aufgehoben. 

Dieser Beschluss ist durch die Abteilung Präsidiales in geeigneter Form zu publi-

zieren. 

 

 

 

 
 

Beschluss 

Die Ausnahme-Baubewilligung wird mit Auflagen und Bedingungen erteilt. 

 

 
  

Titel  GSF - Gesamtsanierung Schulanlage Feldheim Beschluss-Nr. 2026-34 

Akte 2018-514 / L2.02.02 

      

  Genehmigung Projektorganisation für die Projektierung (SIA-Phase 3) /  

Kompetenzendelegation an das zuständige Mitglied des Gemeinderates 

Titel  ST-2025-089 

Versetzen Gasanlage während Bauzeit, GS 806, Hinterbergstrasse 32a - 34a 

Creafonds AG, Industriestrasse 5b, 6210 Sursee 

Beschluss-Nr. 2026-35 

Akte 2025-510 / B1.02.02 

      

  Entscheid über Baugesuch 
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Beschluss 

Der Kindertagesstätte Ameisiland, Standort Oele, Oelestrasse 51, 6312 Steinhau-

sen, mit zwei altersgemischten Gruppen (0 bis und mit Kindergarten) mit je maximal 

14 Plätzen und je maximal 4 Kindern bis 1.5 Jahren erteilt.  Die Bewilligung in Ab-

weichung für die Gruppengrösse von maximal 14 Kindern mit maximal vier Kindern 

unter 1.5 Jahren wird für den Standort Oele befristet bis 31. Juli 2027 erteilt. Die Ge-

meinde Steinhausen behält sich vor, die Bewilligung in Abweichung erneut zu prü-

fen.  

 

 

  

 

 

Cécile Banz   

Gemeindeschreiberin   

 

  
 

 

Titel  Kita Ameisiland GmbH Aufsichtsperiode 2025-2026 Beschluss-Nr. 2026-36 

Akte 2025-455 / J2.01 

      

  Betriebsbewilligung Kita Ameisiland, Standort Oele 

Gemeindevizepräsident Andreas Hürlimann befindet sich bei Beratung / Beschluss nach § 10 und  

§ 88 GG im Ausstand 


